
 
 
 

 
 
 
 
An die  

Gewerbebetriebe 

im Bezirk Eferding 

Josef-Mitter-Platz 2, 4070 Eferding 

Tel: 07272/50 05-20, Fax: 07272/50 05-17 
E-Mail: eferding@umweltprofis.at 
www.umweltprofis.at/eferding 

 

Eferding, am 24. November 2022 

 

 

Erweiterung der Verpackungssammlung für Betriebe 

 

Sehr geehrte Gewerbetreibende! 

Sehr geehrter Gewerbetreibender! 

 

Seit Jänner 2018 erfolgt im Bezirk Eferding die 6-wöchige Abholung der Leichtverpackungen mit dem 
Gelben Sack. Mit 2023 ergeben sich allerdings einige Änderungen bei der Sammlung Ihrer Verpa-
ckungsabfälle – hierzu möchten wir aufklären. 
 

Welche Möglichkeiten haben Sie als Gewerbebetrieb/Einrichtung? 

 

- Kleingewerbe, EPU und Gewerbebetriebe die mit maximal 3 Stück 1100 Liter Behälter (Modul 

2) bei einem 6-wöchigen Abfuhrintervall auskommen 

Ihr Gewerbebetrieb kann beim Entsorgungsunternehmen Zellinger in Walding die sogenannte 

Modul 2 Sammlung beantragen. Behälter können ebenfalls dort gekauft werden.  

Wichtig ist hier, dass die Modul 2 Sammlung nur für Haushaltsverpackungen gilt: das heißt Ver-

packungsabfälle, die üblicherweise in Haushalten anfallen würden und daher beispielsweise 

keine großen Folien, etc. Sie können für diese Fälle die sogenannte Modul 3 Sammlung beantra-

gen.  

Heißt im Klartext: Modul 2 und Modul 3 können zukünftig kombiniert werden! 

 

- Gewerbebetriebe mit mehr als 3 Stück 1100 Liter Behälter (Modul 2) bei 6-wöchigem Intervall 

Für Ihr Unternehmen gelten grundsätzlich dieselben Möglichkeiten und Bestimmungen wie für 

die vorherige Rubrik, die 3 Stück 1100 Liter verstehen sich daher als Grenzvolumen für die Modul 

2 Sammlung. Für die Modul 3 Sammlung gibt es wiederum keine Grenzen (unbegrenzte Behäl-

teranzahl). Behältnisse, sowie die Modul-Sammlungen können beim Entsorgungsunternehmen 

Zellinger in Walding beantragt werden.  

 

Anmerkung:  

Bezüglich der Kosten und Behältergrößen bitten wir, sich per E-Mail an das Entsorgungsunternehmen 

Zellinger in Walding als Regionalpartner der ERP zu wenden – sandra.ausserwoeger@zellinger.co.at. 

Die Kosten variieren nach Behälteranzahl und örtlicher Zugänglichkeit jener.  

Es können auch weiterhin alle Verpackungen und Altstoffe kostenpflichtig in einem der 3 ASZ (Alt-

stoffsammelzentrum) im Bezirk Eferding entsorgt werden.  
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Handeln Sie mit uns!  

Definition der verschiedenen Module 
 
Modul 1 und 2 (bis maximal 3 Stück 1100 Liter/6 Wochen) 
§ 13h. (1) Als Haushaltsverpackungen gelten Verpackungen, die folgende Größe aufweisen: 

 eine Fläche bis einschließlich 1,5 m2 oder 

 im Falle von Hohlkörpern ein Nennfüllvolumen bis einschließlich 5 Litern oder 

 im Falle von Verpackungen aus expandiertem Polystyrol (EPS – zB. Styropor) eine Masse bis ein-
schließlich 0,15 kg pro Verkaufseinheit 
 

und üblicherweise in privaten Haushalten oder 
 
in hinsichtlich der anfallenden Verpackungen mit Haushalten vergleichbaren Anfallstellen; dazu zäh-
len insbesondere Gaststätten, Hotels, Kantinen, Trafiken, Verwaltungsgebäude, Kasernen, Kranken-
häuser, Arztpraxen, Bildungseinrichtungen, Kanzleien von Rechtsanwälten, Notare, Beratungsunter-
nehmen und Wirtschaftstreuhänder, karitative Einrichtungen, Kinos, Theatergebäude, Opernhäuser 
und Museen, oder Ferienanlagen, Parkanlagen, Sportstätten, Freibäder, Solarien, Fitnesscenter und 
Raststätten, öffentliche Plätze und sonstige Kleinstunternehmen  
anfallen. 
 
Modul 3 (keine Einschränkung der Behälteranzahl) 
§ 13h. (3) Als gewerbliche Verpackungen gelten: 

 Verpackungen, die keine Haushaltsverpackungen gemäß Abs. 1 sind, 

 Verpackungen aus Papier, Karton, Pappe und Wellpappe, die der Definition einer Transportver-
packung im Sinne einer Verordnung nach § 14 Abs. 1 entsprechen, 

 Paletten sowie Umreifungs- und Klebebänder und 

 der Anteil an Verpackungen, der grundsätzlich der Definition des Abs. 1 entspricht, aber im Rah-
men einer Verordnung gemäß Abs. 2 als in anderen Anfallstellen, als in den Abs. 1 Z 2 genannten 
Stellen anfallend festgelegt wurde. 

 
Die Bereitstellung der Behälter zur Abholung funktioniert wie bei Restabfall und Altpapier: 
Am Abholtag müssen die gelben Behältnisse bis spätestens 6:00 Uhr an der nächstgelegenen öffent-
lichen Straße (an der gleichen Stelle wie Restabfall und Altpapier) bereitgestellt werden. Die Abho-
lung erfolgt in einem 6-wöchigen Intervall. 
 
Für nähere Auskünfte stehen Ihnen das Entsorgungsunternehmen Zellinger in Walding als Regional-
partner der ERP per Email – sandra.ausserwoeger@zellinger.co.at, aber auch die Mitarbeiter des Be-
zirksabfallverbandes unter 07272/5005-23 gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

Bernhard Riedler 

Leitung der Geschäftsstelle 
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